
Vorsicht Eichen-
prozessionsspinner!
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) hat eine 
Information zur Bekämpfung des 
Eichenprozessionsspinners (EPS) zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
veröffentlicht. Darin heißt es: 

„Sofern chemische oder biologische 
Bekämpfungsmittel in Betracht gezo-
gen werden, gilt, dass Pflanzen-
schutzmittel nur zur Bekämpfung 
von forstwirtschaftlichen Schäden 
eingesetzt werden dürfen, Biozid-
Produkte dagegen nur, wenn Maß-
nahmen in urbanen Bereichen zum 
Gesundheitsschutz der Allgemeinbe-
völkerung ergriffen werden sollen.“
Von den Raupen, aber auch bis zu 
fünf Jahre lang von den Raupenhül-
len und den Nestgespinsten des 
Wärme liebenden Schmetterlings 
Thaumetopoea processionea L. so -
wie von einigen verwandten Arten 
gehen Gesundheitsgefahren durch 

den unmittelbaren Kontakt aus. Da 
eine natürliche Regulation der Insek-
ten nach gegenwärtigem Erkenntnis-
stand nicht zu erwarten ist, gilt es 
zwischen den Risiken des Lepidopte-
rismus und den Nebenwirkungen der 
sachgerecht durchgeführten Be  kämp-
fungsmaßnahmen abzuwägen. (Ab  b. 
1, 2, 3)

Aus den benachbarten Bundeslän-
dern, vorwiegend über Alleenstra-
ßen und Flusstäler in nordsächsische 
Waldgebiete eingewandert, werden 
einzelne Populationen seit 2012 
auch weiter östlich gesichtet. Neben 
den Kinder- und Hausarztpraxen in 
den betroffenen Gebieten, sind 
zunehmend die Gesundheitsämter 
mit EPS befasst. In Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden, den Forstbehör-
den, den Schulämtern und dem 
Arbeitsschutz wird frühzeitig zur 
Erkennung und dem Umgang mit 
EPS informiert. Einige Landkreise 
hatten bereits im vergangenen Jahr 

Meldestellen eingerichtet, um die 
Verbreitung für die kommende Sai-
son abzuschätzen.
Wichtig ist nun die Sensibilisierung 
der behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte für EPS in den Gebieten Sach-
sens, die bisher noch keinen Kontakt 
zu betroffenen Patientinnen und 
Patienten gehabt haben. Bei warmer 
Witterung ist von Ende April nach 
der ersten Häutung der Insekten bis 
Mitte Juni in den Praxen mit einer 
Häufung von zunächst unspezifi-
schen Beratungsanlässen wegen 
toxisch-irritativen Hautveränderungen 
und seltener Atemwegsbeschwerden 
zu rechnen.

Anfangs werden die Fälle gewöhn-
lich nicht mit EPS in Verbindung 
gebracht. An warmen Frühlingsta-
gen sollte daher das Bild des Lepido-
pterismus in die differentialdiagnos-
tischen Überlegungen mit einbezo-
gen werden. Weil sich die Raupen 
danach verpuppen, nimmt die 
Anzahl dieser Beratungsanlässe ab 
Mitte Juni zwar wieder ab, die Sensi-
bilisierung der Behandler sollte je -
doch weiter bestehen bleiben, weil 
auch später im Jahr und sogar in den 
Folgejahren noch durch den Kontakt 
mit den Raupenhüllen, den Nestern, 
ja sogar mit Ästen und Baumrinde, 
über die die Raupen gekrochen sind, 
die gleiche Kontamination und Wir-
kung eintritt wie beim Kontakt mit 
den Raupen selbst. (Abb. 4)
Nicht zu vergessen ist bei gehäuftem 
Auftreten von EPS eine Meldung 
durch die behandelnden Ärztinnen 
und Ärzte an eine amtlich bekannt 
gemachte Meldestelle, zum Beispiel 
beim Forstamt oder dem Gesund-
heitsamt. Im Sinne des Infektions-
schutzgesetzes besteht zwar keine 
dringliche Meldepflicht, jedoch steht 
jeder erstbehandelnde Arzt nach 
dem Berufsrecht als erster Epidemio-
loge vor Ort in der Verantwortlich-
keit der Bevölkerungsgesundheit. 
Zudem ist der Erfolg der behördli-
chen Gefahrenabwehr von einer 
frühzeitigen Meldung abhängig.
(Abb. 5)

Bei der nicht fachgerechten Bekämp-
fung der Raupen innerhalb von Sied-
lungsgebieten kann es unbeabsich-
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Abb. 1: Eichenprozessionsspinner

Abb. 2: Symptome



tigt zur lang andauernden Verbrei-
tung der Brennhaare mit dem Luft-
strom kommen, deshalb sollte die 
Bekämpfung Fachleuten vorbehalten 
bleiben. Wenn ein Biozid-Produkt 
indikationsgerecht eingesetzt wer-
den soll, ist zu beachten, dass die 
Mittel, die im Rahmen des Biozid-
rechts verfügbar sind, zum Teil 
andere sind als jene, die im Rahmen 
des Pflanzenschutzes eingesetzt wer-
den. Nach Maßgabe von § 16 Abs. 3 
der Gefahrstoffverordnung ist der 
Einsatz von chemischen Bekämp-
fungsmitteln zu beschränken, die 
BAuA empfiehlt zusätzliche flankie-

rende Maßnahmen, wie zum Bei-
spiel:
■ zeitlich beschränktes Zugangsver-

bot zu betroffenen Waldgebieten 
oder Hinweis-/Warntafeln, die 
über möglichen Kontakt mit 
Brennhaaren und Verhaltensmaß-
nahmen bei Kontakt informieren,

■ eine zielorientierte Aufklärung 
der Öffentlichkeit,

■ mechanisches Entfernen (zum 
Beispiel  Absaugen durch Spezial-
firmen).

Weitere Auskünfte über zu verwen-
dende chemische Bekämpfungsmit-

tel sowie deren Stoff- und Zulas-
sungsmerkmale sind der eingangs 
zitierten Informationsbroschüre der 
BAuA zu entnehmen.
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Abb. 3: Steckbrief Eichenprozessionsspinner 
(Thaumetopoea processionea)

Abb. 4: Lepidopterismus („Raupendermatitis“)

Abb. 5: Rechtsgrundlagen




